
#ST# Bundesbeschluss
über einen Kulturförderungsartikel
in der Bundesverfassung
(Art.27septiesBV)

vom 18. Juni 1993

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 6. November 1991 '),

beschliesst:

I

Die Bundesverfassung wird wie folgt ergänzt:

Art. 27sePties

1 Bund und Kantone fördern im Rahmen ihrer Zuständigkeiten das kulturelle
Leben in seiner Vielfalt sowie das Verständnis der Bevölkerung für kulturelle
Werte. Der Grundsatz der Subsidiarität bleibt dabei gewahrt.
2 Der Bund kann Kantone, Gemeinden und Private in ihren Bemühungen um
die Pflege des kulturellen Erbes, die Förderung kulturellen Schaffens und die
Kulturvermittlung unterstützen. Er berücksichtigt dabei besonders die Anliegen
wenig begünstigter Landesteile und Bevölkerungsgruppen.
3 Der Bund kann die kantonalen, kommunalen und privaten Bemühungen
durch eigene Vorkehren ergänzen, namentlich:

a. zur Wahrnehmung kultureller Aufgaben von gesamtschweizerischer Be-
deutung ;

b. zur Pflege des kulturellen Austausches im Inland und mit dem Ausland.

II

Dieser Beschluss untersteht der Abstimmung des Volkes und der Stände.

Nationalrat, 18. Juni 1993 Ständerat, 18. Juni 1993

Der Präsident: Schmidhalter Der Präsident: Piller
Der Protokollführer: Anliker Der Sekretär: Lanz
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